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Digitaler Zugri� :

Praktisch cybersicher
NIS-2 im Unternehmen

NomosWebinar

SPEAKERIN

Dr. Judith Nink  
ist seit rund 20 Jahren Expertin für digitale Sicherheit,
Datenschutz und IT-Recht. Seit 2025 leitet sie einen
Fachbereich Cybersicherheit in einer Bundesbehörde,
zuvor war sie u. a. in internationalen Wirtschaftskanz-
leien und als Leiterin von Rechts- und Corporate-Af-
fairs-Abteilungen in der IT-Branche tätig.

Ab Ende 2025 gilt das NIS-2-Umsetzungsgesetz – tausende Unternehmen sind
betroffen. Wer unter die Regelung fällt, muss neue Cybersicherheitspflichten
erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden.

Das Webinar mit Dr. Judith Nink zeigt, wie Sie die Betroffenheit prüfen, Pflichten
umsetzen und Geschäftsleitungen absichern. Praxisbeispiele und Checklisten
erleichtern den Einstieg.

Schwerpunkte des Webinars:
■ Betroffenheitsprüfung in der Praxis
■ Pflichten: Registrierung, Risikomanagement, Vorfallsmeldung
■ Verantwortlichkeit & Haftung der Geschäftsleitung

Teilnahmegebühr: 149,– €*

Inkl. instruktiver Präsentation und Teilnahmenachweis gem. § 15 FAO
*(zzgl. 19% MwSt.)

Dezember 2025
15:30 – 18 Uhr

01.

Jetzt buchen!

nomosverlag.info/
webinar-nis-2-im-
unternehmen 

Hier finden Sie weitere Informationen  
zu der Zeitschrift.
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